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Wirtschaftsrecht
Ð*e Woche i¡¡ Blick

Entscheidungen
EuGH: Unternehmenszusammenschluss - Änderung der
Art der Kontrolle über ein bestehendes Unternehmen
(7.9.2017 - C-248/16)
BGH: Unwirksamkeit mehrerer Entgeltklauseln einer Sparkasse
(12.9.2017 -Xl ZR s90/15)
OLG Düsseldorf: Anmeldung der Umwandlung einer nach

niederländischem Recht gegründeten B. V. in eine GmbH

0 9.7 2A17 - t-3 Wx 17 1 / 1 6l
OLG Dil¡seldorf: Löschung der vollzogenen Eintragung

der Löschung einer Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit

123.62017 - l-3 Wx 35/17)

Außätre EEEE@
Dr.Marlus Mann, RA, MBA, MJur. (Oxford)

Die Einbeziehung von AGB in Verträgen zwischen
Unternehmern
Die wirksame Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (ÂGB) wirft auch und gerade im Geschäftsverkehr zwischen

Unternehmern häufig Probleme auf. Der Beitrag stellt die grundsätz-

lichen Ánforderungen an eine wirksame Einbeziehung von AGB im
unternehmerischen Verkehr dar und beleuchtet anschließend ein-
zelne Einbeziehungskonstellationen, die in der Praxis immer wieder
Probleme auñ¡verfen.

Stephan Schneider, Richter

Branchenbuch-Falle - Verwendung verschleierter
Rechtswahlklauseln in betrügerischer Absicht
Betrüger versuchen in großem Maßstab insbesondere neu einge-
tragene Gewerbetreibende massenhaft zur Eintragung in ein On-
line-Branchenbuch zu bewegen, indem sie eine diesbezügliche
gesetzliche Pflicht vorspielen. Später werden den Gewerbetreiben-
den für die wertlosen Dienstleistungen hohe Rechnungen gestellt.
Nachdem dieses Vorgehen höchstrichterlich als Verstoß gegen
deutsches AGB-Recht gebrandmarkt wurde, sind die Branchen-
buchdienstleister dazu übergegangen, in ihren unübersichtlichen
Klauselwerken Rechtswahlklauseln. Damit werden die Fälle der
Branchenbuchabzocke zu einem kollisionsrechtlichen problem, für
das dieser Beitrag eine Lösung zu finden versucht.

Dr. Julia Sophia Habbe, RAin, und Dr. Konrad Gieseler, RA

Einführung einer Musterfeststellungsklage -
Kompatibilität mit zivilprozessualen Grundlagen
Am 31.7.2017 veröffentlichte das BundeSministerium der Justiz ei-
nen Diskussionsentwurf zur Einführung einer Musterfeststellungs-
klage in Verbraucherschutzangelegenheiten. Der Beitrag geht der
Frage nach, ob ein solches Rechtsschutzinstrument m¡t den zivilpro-
zessualen Grundlagen,wie das deutsche Recht sie kennt, kompatibel
ist und welche Vor- und Nachteile sich aus seiner Êinfùhrung fürVer-
braucher ergeben können. Darüber hinaus wird erörtert, ob Dienst-
leistungen im Bereich des,,Legal Tech" als Alternative zu einem kol-
lektiven Rechtsschutzverfahren angesehen werden können.

Fntselaeidungen

BGH: Kein Provisionsanspruch des Handelsvertreters bei Nichtaus-
führung von vermittelten Geschäften wegen rechtswidrigen be-
hördlichen Eingriffs
(1.6.2017 - Vll ZR 277 /15 - dazu BB-Kommentâr von
Dr. Patrick Ayad, M.Jur. [Oxford])

BGH; Verjährung des Anspruchs des Handelsvertreters auf Ertei-
Iung eines Buchauszugs
(3.8.2017 -VllZR32/17 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Karl-Heinz Thume)

Steuerrecht
Die Wsche inn Blick

Entscheidungen
BFH: Fondsgésellschaften - Verklammerung der Teilakte zu einer

einheitlicheñ Iätigkeit - Überschreiten privater Vermögensverwal-

tung (8.6.2017 - lV.R 30/14)

BFH: Gewerblíche Prägung einer ,,Einheits-GmbH & Co' KG"

(13.7.2017 -lv R42/14)

BFH: Vergeblicher Auñ¡¡and im Hinblick auf eine angestrebte Vor-

standsposit¡on sowie zum Erwerb einer Beteiligung am künftigen

Arbeitgeber (1 7 .5.2017 - Vl R 1 / 1 6)

BFH: Anwendung des 5 8b Abs. 5 Satz 1 KStG auf nach

5 3 Nr.41 Buchst. a EStG steuerfreie Gewinnausschüttungen
(26.4.2017-1R84/15)

BFH:Wiesnbrezn auf dem Oktoberfest (3.8.2017 -V R15117)

Aufsätze trI@@
Dr. Andreas Ba¡tosch, RA

Nationale Steuersysteme im Fadenkreuz des EU-
Beihilferechts- wer bestimmt künftig den Maßstab?
Die jüngste Kommissionspraxis zu den Transferpreisfällen wirft ein
Schlaglicht auf einen vollständig neuen Ansatz bei der EU-beihilfe-
rechtlichen Würdigung, ob eine bestimmte (Fiskal-)Maßnahme ei-
nen materiell selektiven Vorteil zu vermitteln vermag. Die neue Li-
nie der Kommiss¡on nimmt einen gleichsam revolutionären Kurs-
wechsel voç indem sie bei der Bestimmung der steuerrechtlichen
Normalregelung bzw des relevanten Referenzsystems das ,,arm,s
length"-Prinzip, unabhängig davon, ob es im Mitgliedstaat Teil der
nationalen Steuergesetzgebung bzw. Verwaltungspraxis ist, zum
integralen Bestandteil dieser Normalregelung erhebt.

@
Dr. Johann Wagner, LL.M. (NYU), RA/StB, und Nico Fuchs, RA

Umsatzsteuerliche Organschaft: Zwingendes Ende
der finanziellen Eingliederung durch lnsolvenz einer
Gesellschaft?

Zugleich Besprechung des BFH-Urteils vom
15.'t2.2016-VR14/16
Der V. Senat hat entschieden, dass es unter Beteiligung einer insol-
venten Gesellschaft keine umsatzsteuerliche Organschaft mehr ge-
ben kann. Die Finanzverwaltung geht noch weiter und erstreckt.in
ihrem jüngsten Erlass den Aussagegehalt des Urteils sogar auf die
vorläufige Eigenverwaltung. Mit der Entscheidung nimmt der V. Se-
nat lnsolvenzgerichten und -verwaltern ohne Not endgültig die
Wahl, die Organschaft in der lnsolvenz im Gläubigerinteresse fort-
bestehen zu lassen. Sanierung und Abwicklung insolventer Kon-
zerngesellschaften werden hierdurch erheblich erschwert.

Prof. Dr. Claus Koss, StB/lffP

Erschließungsbeiträge als Handwerkerleistungen?
Die Abzugsfähigkeit von Erschließungsbeiträgen als Handwerker-
leistungen gemäß 5 35a EStG ist umstritten. Vor dem FG Berlin-
Brandenburg ist hierzu ein Musterverfahren anhängig. Koss bejaht
die Abzugsfähígkeit. Gegen die festsetzende Gemeinde bestehe
bezüglich des abzugsfähigen Lohnanteils ein Auskunftsanspruch.

Entse heidungen

BFH: Progressionsvorbehalt bei Einkünften aus aktiven
EU-Betr¡ebsstätten
(26.1.2017 -l R 66115 - dazu BB-Kommenrar von
Dr. Stefan Rogge, RA/SIB)

BFH: Zur unmittelbaren Berücksichtigung nacherklärter Veräuße-
rungsverluste in Verlustfeststellungsbescheid - Grobe Fahrlässig-
keit bei Rücknahme eines Einspruchs
(9.s.2017-Vilt R40/15)
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I Bilanznecht r¡nd Betriebswirtschaft

Die Woctre ünr Bliek 2217

Rechnungslegung
IASB: Exposure Draft zu Ergänzungen bei IAS B

pwC: Unternehmen beschleunigen beim IFRS 15 das Tempo

Wi*schaftsPrüfung
tVPKr St.llrngnahme zur Verordnung zur Änderung der Prüfungs-

berichtsverordn ung

WpK: Stellungnahme zur Anzeigepflicht für Steuergestaltungen

Betriebswirtschaft
KpMG: Neue Transaktionsplattform fÜr Familienunternehmen,

lnvestoren und Nachfolger

ifM: Kooperation zwischen Mittelstand und Start-ups zahlt sich aus

Aufsatz

Prof. Dr. Michael Hommel, StB, und

Theresa Ummenhofel M.Sc.

Rückstellungen nach dem Realisationsprinzip -
eine Analyse der jüngeren BFH-Rechtsprechung

Die Regelungen zum Passivierungszeitpunkt von Rückstellungen

sind nach wie vor ungefestigt. Der BFH präferiert das Doppelkriteri-

um, das eine Rückstellung (nur) dann erlaubt, wenn sie rechtlich

oder wirtschaftlich entstanden ist. Das Realisationsprinzip bietet ei-

nen alternativen Lösungsansatz. Teile der Literatur bemãngeln

aber seine mangelnde Praktikabilität. Der Aufsatz untersucht an-

hand jüngerer BFH-Ur-teile, ob diese Kritik berechtigt ist und wel-
chen Beitrag die .ludikate zur Konsistenz des Bilanzrechtssystems

leisten.

Arbeitsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Auslegung eines lnteressenausgleichs/Sozialplans (lA/SP)

(14.6.2017 - 10 AzR 308/1s)

LAG Düsseldorf: Betriebsrente - Anrechnung anderer Versor-

gungsbezüge (2.6.2017 - 6 SA 1 1 1 /17)
LAG Düsseldorf: Geltung einer neuen Versorgungsordnung -
Stichtagsregelu ng (1 4.7.2017 - 6 Sa 1321 1 6)

LAG Düsseldorf: Freifahrtmöglichkeit eines Verkehrsunterneh-

mens für seine ehemaligen Mitarbeiter und deren Ehegatten ist

Betriebsrentenleistung (28.6.201 7 - 12 Sa 104/17)
LAG Düsseldorf: Verkehrssicherungspflicht im Arbeitsverhältnis
bei einem Sturm (1 1 .9.2017 - 9 Sa 42/17)
ArbG Berlin: Kein 3-Minuten-Takt für Taxifahrer
(10.8.2017 - 41 Ca 12115/16)

2219 Aufsatz f@u
Thomas Ubbe¡, RA/FAArbR, und Michaela Massig, RAin

Die Betriebsvere¡nbarungsoffenheit Allgemeiner
Geschäftsbedingungen - ein Ausweg aus der
,,Ewigkeitsbindung" durch Bezugnahnneklauseln?

Seit Langem ist die Suche nach Möglichkeiten der Entdynamisie-

rung und Harmonisierung von dynamischen Bezugnahmeklauseln,

durch die nicht normativ geltende kollektiwertragliche Regelun-

gen in Arbeitsvertrãge einbezogen werden, Gegenstand juristi-

scher Betrachtung. Seit das BAG seine Rechtsprechung zur Ausle-

gung dynamischer Bezugnahmeklauseln als Gleichstellungsabrede

mit Urteil vom 14.1 2.2005 (4 AZR 536/04) aufgegeben hat mit der
Folge, dass selbst die fehlende normative Tarifbindung des Arbeit-
gebers nichts an der Verbindlichkeit auch zukünftiger Tarifände-

rungen zu ändern vermag, hat die Thematik weiter an Bedeutung

gewonnen. Der Beitrag nimmt aktuelle Tendenzen in der Recht-

sprechung in den Blick und erkennt in der Rechtsprechung des

BAG zur Betriebsvereinbarungsoffenheit Allgemeiner Geschäftsbe-

dingungen einen vielversprechenden Ausweg aus der vermeintli-
chen Ewigkeitsbindung.

Die Erste Seite
Dr. André-M.Szesny, LL.M., RA

Der börsenorientierte Kartellant:
Reden oder Schweigen?

lmpressum/l/orschau

lnhalt I

2228

2230

Entsrheidung

BFH: Übertragung einer 5 6b-Rücklage auf ei
(22.6.2017 * Vl R 84/ 1 4 - dazu BB-Kommentar von
Stephan Abele, RA/SIB)
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Neuerscheinung Buch
Koch, Corporate Governance case by case
Wesentliche Aspekte der Corporate Governance in zwölf Fällen
2017 , 212 Seiten, Kr., € 38,90
ISBN: 978-3-8005-5038-8 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Recht der Assetklassen
Rechtl iche und steuerliche Aspekte

28. Novemb er 2017
in Frankfurt am Main

Entscheidung

BAG: Kein Schadensersatz in Geld wegen nicht gewährter Urlaubs- 2238
tage im bestehenden Arbeitsverhältnis
(1 6.5.2017 - 9 AZR 572/16 - dazu BB-Kommentar von

Johanna Bessing, RAin)

Neuerscheinung Buch
Löwisch/Kaiser, BetrVG - Betriebsvefassungsgesetz

Eand 1:99 1-73b und Wahlverordnung
2017 , 646 Seiten, Geb., € 98,-
ISBN: 978-3-8005-3286-5 I lnfos unter: www.shop.ruw.de
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Natalie l-lahn: Besteht eine Pfticht von Dienstnehmern zurAblegung von Prüfungen?

Das OLG lnnsbruck musste sich in einem aktuellen Verfahren mit der Frage auseinandersetzen, ob sich ein Dienstnehmer
einer vom Dienstgeber aufgetragenen Schulung unterziehen und darüber auch e¡ne Prüfung abtegen muss, und kam
dabei zum Ergebnis, dass eine entsprechende Weisung des Dienstgebers jedenfalls unter gewissen Voraussetzungen
gerechtfertigt ist. Dr. Notolie Hahn analysiert diese insbesondere hinsichtlich der Ausführungen über die Treuepflicht des
Dienstnehmers interessante Entscheidung.

RECHTSPRECHUNG

3

¡IARBEITSRECHT

Zusatz-KV EinsparungspaketAUA: Abfertigung bei einvernehmlicherAuflösung

Entlohnung von ,,ftiegenden Köchen": Anwendung des KV-Gastgewerbe

KV-Güterbeförderungsgewerbe: VerfalI von Schadenersatzansprüchen

KV-Einstufung von I nstaltateu ren auf G ru nd [age des Arbeitsvertra ges

9

10

11

7

D SOzIALvERSICHERUNGSRECHT

Waisen pension: Berücksichtigung von Sonderzah Iu ngen bei Beurteilung der Selbsterhaltungsfähigkeit

Waisenpension längstens bis zurVollendung des 27. Lebensjahres

Witwenpension: Keine Berücksichtigung der anteiligen Sonderzahlungen bei der Berechnungsgrundlage

L2

14

74

Begrenzung der Witwenpension mit Höchstbeitgragsgrundlage 2012 ohne Valorisierungsregel

Witwen pension: Bruttoei n kommen a us selbstständiger Tätigkeit ma ßgebtich

15

16

'¡ 
STEUERRECHT

Nachzahlung von Überstundenentlohnungen 11tt

17Entsendung: Höchstbetrag für Anrechnung aus[ändischer Lohnsteuer

Sanierung einer (im Eigentum des Dienstnehmers stehenden) Dienstwohnung

ARTTKETRUNÐSCHAU

l-B

20
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STEUER- UND BILANZPRAXIS

689 Differenziertes Maßgeblichkeitsverständnis im
Steuerbilanzrecht
Ein Standpunkt aus praktikersicht

WP/StB Prof, Dr. Ulrich prinz

693 Keine Rückstellung für künftige Kammerbeiträge
Reichweite des going concern-prinzips auf die
Bewertung von Bilanzposten beschränkt?
WP/StB Prof. Dr. Peter Oser und Wp/StB Dr. Holger Wirtz

697 Verwirrende Vielfalt der neuen CSR-Berichterstattung
Zu viele Freiheiten für Aufstellung und prüfung?
WP/StB Susanne Kolb und Michaela Niechcial

704 Auswirkungen der Neuregelungen zur
Quartalsberichterstattung
Ergebnisse einer Untersuchung zu den Änderungen bei
den beiden quartalsbezogenen Berichterstattungen
20L6 im Vergleich mit den Vorjahresquartalen 20L5
Prof. Dr. Ludw¡g Hierl und Michael Wander

708 Aktuelle Entwicklungen zur pauschalierung nach
s 37b EStc
Anmerkungen zum BFH-Urteil vom 30.3.2OL7 -
tv R1"3h4
StB Michael Se¡lert

712 Verlustabzugsverbotbeischädlichem Beteiligungs-
erwerb (Erwerbergruppe)
Anmerkungen zum BFH-Urteil vom 22.11.203_6 -
r R 30/t_s
StB Cunnar Tetzlaff und Jonas Berger, LL.B.

PRAXISFÄLLE

71,5 Konzernbilanz bei Aufstellung der Einzelbilanz nach
Ergebnisverwendung
WP/SIB Dr. Norbert Lüdenbach

AKTUELL BERATEN

71,6 Hinweise zur Verme¡dung dêr insolvenzrechtlichen
Anfechtung der Zahlung von Steuerberaterhonoraren
Prof. Dr. Jens M. Schmìttmann

KURZNACHRICHTEN

E-DRS 33 ,,Währungsumrechnung im Konzern-
absch I uss" veröffentlicht

Ansprüche aus einer Rückdeckungsversicherung

Celdeinwurfautomaten als Kassen

Tatsächliche Verständigung: Wegfall der
Geschäftsgrund lage

Rechtsfeh lerhafte Übertra gung einer g 6c-Rücklage

Veräußerung von unentgeltlich erworbenen
Ka pita lgesellschaftsanteilen

Steuerermäßigu ng für gewerbliche Einkünfte

Vermögensü berga be gegen Versorgungsleistungen

Verlu ste a us der Verä u ßeru ng einer fond sgebu ndenen
Leben sversicheru ng

Aufwendungen für eine künstliche Befruchtuno

Rückka uf einer Sterbegeldversicheru ng

Zum Vorsteuerabzug einer Cemeinde aus den
Herstellungskosten einer Sportha lle

Anteilige Vorsteuern aus der Errichtung eines
Verwaltu ngsgebäudes einer Lotsen brüderschaft

Zum guten Glauben an die Erfüllung der
Vorsteuera bzu gsvora u ssetzu ngen

Umsatzsteuer-Um rech n ungsku rse August 20L7

Wegzugsbesteuerung gem.$ 6 AStC

Pfä nd ung einer lnternet-Domain

Änderungsbefugnis wegen im Ausland erzielter
Einkünfte

Mindestanforderungen an die Wirksamkeit von
Schiedsvereinbaru ngen in Cesel lschaftsverträgen

Buchhalter nicht zur Erstellung von Umsatzsteuer-
vora n meldu ngen berechtigt
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Kritische Grundhaltung und pflichtgemäßes Ermessen des Abschlussprüfers .

IDW zur geplanten linderung von IES 7 . . . .

Veranstaltungshinweis e

ANALYSE

Die Prüfung von Gewinnschätzungen nach der EU-Prospektverordnung -
Was sind die konzeptionellen Grundlagen für eine (VorablBestätigung

vorläuflger Zahlen?

Marttn Pföhler, RaIf Pfennig, Ines Knappe und Chrístían Zeitler
Effektives Managementsystem zur Überwachung von Sicherheitsrisiken im
Unternehmen? - Möglichkeiten eines Risikomanagementsystems (IDW PS 931)

Markus Línk, Florian Mactuca und" Dr. Antonia Steli¿ . . . . .

KOMPAKT

Niedrigzinsen: Umfrage unter mittelständischen Banken
Auswirkungen von FinTech auf Banken
Geplante ltnderung der Prüfungsberichtsverordnung
Notfallsicherungfiir Handelssysteme .

BaFin zur Nutzung von Derivaten bei Versicherungen . .

INTERVIEW

60 Jahre Deutsche Bundesbank - Seit 1957 sorgt die Notenbank ftir Preisstabilität
Dr. Andreas Dombret

ANALYSE

Verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs gemäß IDW RS BFA 3 - Eine Analyse vor
dem Hintergrund der aktuellen Geschäfts- und Zinsstruktur
Prof. Dr. ReinholdHölscher, Dr. Niis Helms undJochen Schneíder
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r 1051
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ANALYSE

Auswirkungen von IFRS 9 auf die Rolle des Prüfungsausschusses -
Aufsichtsfunktionen im Kontext der neuen Wertminderungsvorschrift en

JensBergerundTínaPloog ... ....01057
Sukzessive Erwerbe nach S 30L HGB - Gestaitungsüberlegungen de lege ferenda
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IDW Positionspapier zum Einstieg in eine rechtsformneutrale Besteuerung . . . .

Allgemeinpolitische Betätigung gemeinnütziger Körperschaften
Entfallen der Geschäftsgrundlage bei tatsächlicher Verständigung
ANALYSE

Was bewirkt und erfordert die neu eingeftihrte Lizenzschranke nach

S 4j ESIG? - Anwendung und verbleibende Unklarheiten eines gesetzgeberischen

,,Schnellschusses"
Stelan Ríchter und David John . . . .

BAG und EuGH sorgen für ein neues Urlaubsrecht
Dr. Uwe Schlegel und. Rüdíger Solltszeck
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Wirtschaft und Recht in Osteuropa
V/iRO 9l2OIl .26. Jahrgang

Ständige Mitarbeiter und Korrespondenten: Albanien: VRiBPatG Wolfgang Stoppel - Belarus: Jegor Zelianouski, RA Alexander Liessem -Bosnien und Herzegowina.' RA Tomislav Pintarió - Bulgarien: RAin Stela lvanova - Estland: Mirjam Vili, LL.M., RA Mark Butzman n - Kasachstan:
Dmitry Marenkov - Kosovo: Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper - Kroatiën: RA Tomislav P¡ntarió - !:ettland: Elisabete Krivcova, LL.M., RA The¡s
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+Editorial ....
Von Johannes Schramm und Josef Aicher

ZVB-Aktue!l

Vergaberecht
Beiträge
{ Entwurf des Bundesvergabegesetzes Konzessionen 2017 (BVergGKonz2OlT) . .

Erstmals ein Entwurf eines eigenständigen Gesetzes für die Vergabe von Konzessionen
Der Entwurf des BVergGKonz wurde vom Bundeskanzleramt (BKA) im Rahmen des Vergaberechtsreformge-
setzes 2017 zur Begutachtung ausgesandt und in weiterer Folge in diesem Rahmen dem Nationalrat zur Be-
schlussfassung vorgelegt. Der Entwurf dient der Umsetzung der RL 2014123/EU über die Konzessionsvergabe.
Von Franz Pachner

{ Europäisches Eigenvergaberecht 2016.
Überblick über die Entwicklungen und die Rechtsprechung zum Eigenvergaberecht
Eine Kurzdarstellung der Gesetzgebung und der Rechtsprechung im durch die EU-Institutionen und -Ein-
richtungen anzuwendenden ,,europäischen Eigenvergaberechti' für das lahr 2016 und mögliche Rück-
schlüsse auf das allgemeine Vergaberecht.
V on Bernd-Roland Killmann

'f Gekürzte Entscheidungsausfertigungen in der Vergabekontrolle versus trans-
parenter Wissenstransfer .

Mögliche Auswirkungen des neuen Verfahrençregimes auf das Vergabekontrollverfahren
Seit 1. 1. 2017 können Erkenntnisse und Beschlüsse von Verwaltungsgerichten unter bestimmten Voraus-
setzungen in gekürzter Form ausgefertigt werden. In diesem Beitrag wird auf die neue Rechtslage näher
eingegangen und werden mögliche Auswirkungen auf die vergaberechtliche Praxis aufgezeigt.
Von lohannes Schramm und Christian Graf

ZVB-Leitsatzkartei
-r zvB-LSK2017/56-62

RechtsprechunE
Ð Die durch ein Fachgespräch festgestellte Qualifikation des Schlüsselpersonals
muss als Zuschlagskriterium e¡nen ausre¡chenden Auftragsbezug aufweisen . . . .

LVwG N iederösterreich 1 4. 2. 201 7, LVwG-VG-ZO 02 - 201 6
Mit Anmerkung und Praxistipp von Albert Oppel

t Das Nachvollziehen der Rechtmäßigkeit einer Entscheidung des AG erfordeft die
Vorlage des Vergabeakts
LVwG steiermark 23. 1 . 2o1 7, LVwG 45.1 6 - 947 6/ 201 6, LVwG 44.1 6 - 947 sl 201 6
Mit Anmerkung und Praxistipp yon Albert Oppel

Ð Was tun, wenn die Möglichkeit der Bekanntmachu
Verhandlungsverfahrens nicht vorgesehen ist?
LVwG Steiermark 11. 1. 2017, LVwG 443.8- 291612016
Mit Anmerlcung und Praxístipp uon Albert Oppel

ng eines einstufig

) Zur Antragslegitimation bei Direktvergaben
VwGH 7. 3. 2017, Ra 2O1Z /04/001O
Mit Anmerkung und Praxistipp von Georg Gruber und Thomes Gruber
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Ð Klaglosstellung - Ersatz der Pauschalgebuhr auch für noch nicht erlassene EV , . 395
VwGH 21.12.2016, Ra 2016104/0045
Ìv[it Anmerkung von Sigmund Rosenkranz

å Grenzen derAufklärung bei einem Dokument, das mit dem Angebot abzugeben ist 398
EuGH 1 1. 5. 2017, C-131/16, Archus und Gama
lvlit Anmerlcung von Hans Gölles

'í ii fa 1"
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Bauvertragsrecht
tseitnag

O

I .t tIt

å Nachbarrechtliche Ansprüche 400
Ausgewählte Themen zur ÖNORM B 2110
Die ÖNORM B 21lo führt in Pkt 12.6 an, dass AN nach den gesetzlichen Bestimmungen haften, wenn sie in
deren Rechte eingreifen. Wird der AG in Anspruch genommen, so hat ihn der AN schadlos zu halten. Der
Beitrag geht auf diese nachbarrechtlichen Ansprüche etwas näher ein.
Von Albert Oppel

Rechtsprechung
+ Der Gewährleistungsberechtigte hat Anspruch auf das Deckungskapital 410
oGH 28. 2.2017,9 0b 88/16f
Mit Anmerkung und Praxistipp yon Lisø-Marie Wagner

l.

h/usterserie
{ Begleitschreiben des AG zur Niederschrift über die Schlussfeststellung
Von Johannes Bousek

StanCerds
{lmpressum.....
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lM¡tarbe¡terlnnen dieses Hefts]
Mag. Gudrun Boll, ASFINAG, Abteilung Recht und Einkauf
Mag. Johannes Bouse& Rechtsanwalt bei Lattenmayer, Luks, Enzinger Rechtsan-
wälte
Dr, Hans Gö//es, zertifizierter Sachverständiger und Schiedsrichter im Bauvertrags-
und Vergaberecht
Christ¡an Graf, LL.M. (WU), Bechtsanwaltsanwärter bei Schramm Öhler Rechtsan-
wälte
Mag. Georg Gruber, Vergabejurist
Mag. Thomas Gruber, Bichter des Bundesverwaltungsgerichts
l./ø9. Dr. Bernd-Roland Killmann M.B.L,-HSG, Europäische Kommission
Dr. Albeft Oppel, Richler des Verwaltungsger¡chts Wien
Mag. Franz Pachner, fachkundiger Laienrjchter beim BVWG, BN4WFW ¡R

Mag. Hannes Pesendorfer, Rechtsanwalt trei Schramm Öhler Rechtsanwälte
Dr. S¡gmund Rosenkranz Senatsvors¡tzender des Landesverwaltungsgerichts Tirol
Dr. L¡sa-Marie Wagnet Fechtsanwaltsanwärterin bei Lessiak & Partner Fechtsan-
wälte

IDer Redaktionsbe¡rat]
Dr. Stephan Denk, Rechtsanwaìt bei Freshf¡elds Bruckhaus Deringer
Dr. Heimo Ellmer, Leile( der Abteilung Baunormung, Referent für Vergabewesen
im österre¡chischen Normungs¡nst¡tut, LeKor an der FH Technikum Kärnten, Sach-
verständjger
Dr. Hans Göl/eq Sachverständiger für Vergabe- und Verdingungswesen,
Autor zahlreicher Publikationen in den Bereichen Bauvertrag und Vergabe
Mag. Re¡nhard Grasböc& Richter des Bundesverwaltungsgerichts
Doz. Dr. Brig¡tte Gu¿knecht, lnstitut für Slaats- und Verwallungsrecht der
Unìversìtât Wien

Unìv.-Prof. Dl Dr. Andreas Kropik, Professor für Bauw¡rtschaft und Baumanagement
an der TU Wien, geschäftsführender Gesellschafter der Bauwirtschaftlichen Beratung
GmbH mit Sitz in Perchtoldsdorf be¡ Wien, Sachverständiger
Dt. Rudoff Less¡ak, Rechtsanwalt und Sen¡orpartner einer Kanzlei mit SchwerpunK
im Vergaberecht
Dr. Matthias Ohler, Rechtsanwalt und Partner bel Schramm Ohler Rechtsanwälte
Mag. Franz Pachner, fachkundiger Laienr¡chter beim BVwG, BMWFW iR

[Bundesländerkorrespondentlnnen]
Mag. Otto-lmre Pathy, Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Dr. Robert Berger, Amt der Salzburger Landesregierung
Dr. Dor¡s Hattenberger, Universität Klagenfurt
Mag. Beatrix Lehner, B¡chterin des Bundesverwa¡tungsgerichts (Außenstelle Graz)
Dr. Albeft Oppel, R¡chter des VeMaltungsger¡chtes Wien
Mag, Christ¡an Ruz¡cka, Stadl Wien, l\44 63
Dr. Sigmund Rosenkran¿ Senatsvorsitzender des LandesveMaltungsgerichts Tirol
Mag. Manja Schlossarschiretz, LandesveMaltungsger¡cht Ste¡ermark
Mag. Kar¡n Schnab¿ Landesverwaltungsgericht Steiermark
Dt. Volker Wurdínget LandesveMaltungsgericht T¡rol

Die veröffenllichten Beiträge geben die psrsönliche lvleinung derldes jeweiligen Au-
torin/Autors wieder, welche sich nicht unbedingt mit der Meinung der Behörde, der
die/der jewe¡lige Autorir/Autor angehör1, decken muss.
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